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Regierungsratsbeschluss 
  
RRB Nr.: 294/2022 
Datum RR-Sitzung: 23. März 2022 
Direktion: Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
Geschäftsnummer: 2022.WEU.1460 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
  

Produktgruppe Führungsunterstützung 
Saldoüberschreitung 2021 
Kreditüberschreitung 

1. Gegenstand 

Kreditüberschreitung für nicht budgetierte Personalkosten für befristetes Personal und für Dritt-
mittelaufträge zur Umsetzung der Covid-19 Härtefall-Massnahmen im Kanton Bern. Mit RRB-Nr. 
429/2021 vom 7. April 2021 bewilligte der Regierungsrat eine erste Tranche an Härtefallzahlun-
gen an Unternehmen sowie die gesamten Kosten für den Vollzug. 

2. Rechtsgrundlagen 

- Art. 7 Abs. 1 Bst. h Verordnung über die Organisation der Wirtschafts-, Energie- und Umwelt-
direktion (OrV WEU, BSG 152.221.111) vom 18.1.1995 

- Artikel 59 Gesetz vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leitungen (FLG)  

3. Kreditsumme und Produktgruppe 

Voranschlagskredit CHF 9'197’728.67  
Kreditüberschreitung CHF 415’387.53  
Kompensation PG Landwirtschaft CHF 415’387.53 
 
Diese Kreditüberschreitung kann vollumfänglich in der Produktgruppe Landwirtschaft, die eine Unter-
schreitung Saldo I von 889'000 CHF ausweist, kompensiert werden.  

 

4. Rechtliche Qualifikation der Ausgabe 

Es handelt sich um eine einmalige neue Ausgabe (Art. 46 und 48 Abs. 1 Bst a FLG). 

5. Auswirkungen auf die Leistungsrechnung 

Bedingt durch die Kompensation in der erwähnten Produktgruppe ergeben sich keine Auswir-
kungen auf das Erreichen der Leistungsziele der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion. 
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6. Auswirkungen auf die Finanzbuchhaltung 

Der ausgewiesene Mehraufwand wirkt sich voll in der Finanzbuchhaltung aus. 

7. Kreditart und Rechnungsjahr 

Kreditüberschreitung 2021 

8. Begründung 

Die Kreditüberschreitung ist auf die Covid-19 Härtefallmassnahmen zurückzuführen. Die einge-
stellten Mittel für Personalaufwände und für Sachkosten wurden dadurch überschritten. Das be-
fristete Personal wurde für den Betrieb der Covid-19 Hotline sowie für die Bearbeitung der 
Rechtsverfahren eingesetzt, die Drittaufträge wurden zur Bewältigung von Arbeitsspitzen (Be-
schwerdewesen, Hotline) und zum Einbezug von Spezialwissen in der Missbrauchsbekämpfung 
(forensische Fachleute) erteilt.  
 
 
 
 Im Namen des Regierungsrates 
  
 

 
  
 Christoph Auer 

Staatsschreiber 
 
Verteiler 
‒ Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
‒ Finanzdirektion 
 


